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Bebauungsplan
"Nordwestliche Dettenseer Straße" -1. Änderung
in Empfingen

BÜROGFRÖRERl
l. Rechtsgrundlagen

. Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. 11. 2017 (BGBI. l S. 3634)

. Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 11.2017 (BGBI. l S.

3786)

. Planzeichenverordnung (PlanzV)vom 18. 12. 1990 (BGBI. l S. 58), zuletzt geändert durch Art. 3 des Geset-

zes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt vom 04. 05. 2017 (BGBI. l S. 1057)

. Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 05. 03. 2010 (GBI. S. 357), zuletzt geändert durch

Art. 3 des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie zu Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen

vom 21. 11.2017 (GBI. S. 612)

. Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. 07.2000 (GBI. S. 581), zuletzt

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBI. S. 221)

Aufgrund des § 9 Abs. 1-3 (BauGB) in Verbindung mit den §§ 1-25 c der BauNVO und der LBO Baden-Würt-

temberg werden für das Gebiet des Bebauungsplanes nachfolgende planungsrechtliche Festsetzungen er-

lassen.

Da es sich um eine Deckblattänderung handelt, beziehen sich die nachfolgenden Planungsrechtliche Fest-

Setzungen nur auf den Geltungsbereich der 1. Änderung. Im restlichen Bereich des Bebauungsplans "Nord-

westliche Dettenseer Straße" bleiben die bestehenden Festsetzungen erhalten.

In Ergänzung zum Plan und zur Zeichenerklärung wird folgendes festgesetzt:
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BÜROGFRÖRERl
II. Planungsrechtliche Festsetzungen (§§ 1-23 BauNVO + § 9 BauGB)

1. Geltungsbereich (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Die Grenze des räumlichen Geltungsbereichs ist im Bebauungsplan schwarz gestrichelt dargestellt.

2. Art der baulichen Nubung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-15 BauNVO)

Allgemeines Wohngebiet (WA) (§ 4 BauNVO)

Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen

Zulässig sind:

. Wohngebäude,

. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften,

. nicht störende Handwerksbetriebe,

. Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke.

Ausnahmsweise zulässig sind:

. Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe,

. Anlagen für Verwaltungen.

Nicht zulässig sind:

. Gartenbaubetriebe,

. Tankstellen.
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BÜROGFRÖRERl
3. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 16-21a BauNVO)

3.1. Höhe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO)

Die Höhenlage der baulichen Anlagen ist gemäß Planeintrag mit der maximalen Gebäudehöhe (GHmax) und

der maximalen Traufhöhe (THmax) begrenzt. Die Gebäudehöhe wird gemessen von der Erdgeschossroh-

fußbodenhöhe (EFH) bis zu dem Punkt, an dem das Gebäudedach am höchsten in Erscheinung tritt. Die

Traufhöhe wird gemessen von der Erdgeschossrohfußbodenhöhe (EFH) bis zum Schnittpunkt der Dachau-

ßenhaut mit der Außenwand.

Für Flachdächer und Pultdächer gilt als maximale Gebäudehöhe GHmax = THmax gem. Planeintrag zzgl. 50

cm.

Die Höhenlage der EFH ist wie folgt zu ermitteln, wobei Abweichung um bis zu +/- 0,5 m zulässig

sind:

Die Höhenlage der EFH entspricht der Höhenlage der angrenzenden Straßenverkehrsfläche (Endausbau)

rechtwinklig zum Mittelpunkt des Gebäudes (Skizze A).

Skizze A

\ ^ OK Kanäle
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3.2. Grundflächenzahl (GR2) (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. m. §§ 16 und 19 BauNVO)

Die Grundflächenzahl (GRZ) ist entsprechend dem Planeintrag in den Nutzungsschablonen festgesetzt.

Es handelt sich um Maximalwerte, die durch die ausgewiesenen überbaubaren Grundstücksflächen (Bau-

grenzen) eingeschränkt sein können.

3.3. Zahl der Vollgeschosse (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. §§ 16 und 20 BauNVO)

Die maximal zulässige Zahl der Vollgeschosse ist den Nutzungsschablonen im Planteil zu entnehmen und

wird als Höchstwert festgesetzt.

4^ Bauweise und Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 BauNVO)

Entsprechend dem Planeintrag in den Nutzungsschablonen wird die offene Bauweise (o) festgesetzt. Die

Gebäude sind mit seitlichem Grenzabstand zu errichten, die Gebaudelänge darf höchstens 50 m betragen.
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5. Uberbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 23 BauNVO)

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im Lageplan durch Baugrenzen festgesetzt.

6. Garagen und Carports und Stellplätze (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 12 BauNVO)

Garagen, Stellplätze und Carports sind nach § 23 Abs. 5 BauNVO auch außerhalb der überbaubaren Grund-

stücksfläche zulässig, sofern keine anderen Festsetzungen bzw. Belange entgegenstehen. Es muss ein Ab-

stand von 0, 50 m zum angrenzenden Feldweg gehalten werden.

Garagen müssen zu den öffentlichen Verkehrsflächen bei Parallelaufstellung einen seitlichen Abstand von

mindestens 1, 00 m haben und bei Senkrechtaufstellung einen Stauraum von mindestens 5, 00 m einhalten.

Carports müssen einen Abstand von 1, 0 m zur öffentlichen Verkehrsfläche einhalten.

7. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und §§ 14 und 23Abs.5 BauNVO)

Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig, soweit sie dem Nut-

zungszweck der in diesem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder dem Baugebiet selbst dienen.

Zulässig sind auch Nebenanlagen und Einrichtungen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizität,

Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienen, sofern für diese im Bebauungsplan kei-

ne besonderen Flächen festgesetzt sind. Dies gilt auch für fernmeldetechnische Nebenanlagen.

8. Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Versorgungsleitungen sind unterirdisch zu führen.

9. Flächen die von der Bebauung freizuhalten sind einschließlich ihrer Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.
10 BauGB)

Auf den im Lageplan festgesetzten "von Bebauung freizuhaltenden Flächen" hier: Sichtfenster, sind bauliche

Anlagen unzulässig und Bepflanzungen so zu gestalten, dass die Verkehrssicherheit in Bezug auf notwendi-

ge Sichtbeziehungen im Kreuzungsbereich der Straßen nicht beeinträchtigt werden (Höhe < 0, 8 m).

10. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Zufahrten zu den Baugrundstücken sind nur von den Erschließungsstraßen aus zulässig.

Im Bereich der zur verkehrlichen Erschließung notwendigen neuen Grundstückszufahrt sind die zur Ver-

kehrssicherheit notwendigen beidseitigen freizuhaltenden Sichtfelder (3/70 m) von ständigen Sichthindernis-

sen von > 0, 8 m ab OK. Bezugspunkt Fahrbahnhöhe der Kreisstraße 4767 freizuhalten.
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BÜROGFRÖRERl
11. Berücksichtigung der Belange von Natur und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Zur Vermeidung, Minimierung und zum Schutz der Belange von Natur und Landschaft sind im zeichneri-

sehen Teil folgende Festsetzungen getroffen:

. Pflanzung von drei großkronigen Laubbäumen anzupflanzen und dauerhafte Erhaltung. Die festgesetzten

Pflanzungen sind spätestens ein Jahr nach Fertigstellung der Bebauung vorzunehmen. Die Pflanzenliste

gibt Empfehlungen zur Verwendung von standorttypischen Gehölzen, sie besitzt aber nicht den Charakter

der Ausschließlichkeit.

11.1. Pflanzenliste

Qualität: Hochstamm mit Ballen, 3 x verpflanzt, StU 14-16 cm

Acer campestre /Feld-Ahorn

Acer platanoides / Spitz-Ahorn
Acer pseudoplatanus / Bergahorn
Betula pendula / Hänge-Birke
Prunus avium / Vogelkirsche

Prunus padus / Trauben-Kirsche
Quercus robur / Stiel-Eiche

Sorbus aucuparia / Vogelbeere
Sorbus aria / Mehlbeere

Tilia platyphyllos / Sommer-Linde
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BÜROGFRÖRERl
III. HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN

1. Oberboden und Erdarbeiten

Der humose Oberboden ist getrennt abzutragen, sorgfältig zu sichern und möglichst vollständig auf dem

Grundstück wieder zu verwenden oder zur Verbesserung der Bodenwerte auf anderen landwirtschaftlichen

Nutzflächen wieder aufgebracht werden. Dies gilt auch für Baustellenzufahrten, Baulagerflachen und sonsti-

ge temporäre Einrichtungen.

Die Erdarbeiten sind möglichst im Massenausgleich durchzuführen. Auf die Verpflichtung zum schonenden

Umgang mit dem Naturgut Boden gemäß § 1aAbs. 1 BauGB wird hingewiesen.

Bei der Ausführung von Baumaßnahmen sind folgende Erfordernisse zum Schutz des Bodens zu beachten:

. Bei Baumaßnahmen ist darauf zu achten, dass nur soviel Mutterboden abgeschoben wird, wie für die Er-

Schließung des Baufeldes unbedingt nohwendig ist.

. Ein erforderlicher Bodenabtrag ist schonend und unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unter-

boden durchzuführen. Unnötiges Befahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Freiflächen

ist nicht zulässig.

. Bodenarbeiten sollten grundsätzlich nur bei schwach feuchtem Boden und bei niederschlagsfreier Witte-

rung erfolgen.

. Ein Uberschuss an Mutterboden soll sinnvoll an anderer Stelle wiederverwendet werden (Grünanlagen,

Rekultivierung, Bodenverbesserungen).

. Anfallender Bauschutt ist ordnungsgemäß zu entsorgen; Er darf nicht als An- bzw. Auffüllmaterial (Mulden,

Baugrube, Arbeitsgraben usw. ) benutzt werden.

. Bodenbelastungen, bei denen Gefahren für die Gesundheit von Menschen oder erhebliche Beeinträchti-

gungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden können, sind der Unteren Bodenschutzbehör-

de zu melden.

2. Denkmalschutz

Falls in diesem Gebiet bei Erdarbeiten Bodenfunde zutage treten, ist nach § 20 Landesdenkmalschutzgesetz

(zufällige Funde) das Regierungsprasidium Freiburg, Ref. 26 - Denkmalpflege, FB Archäologische Denkmal-

pflege (Tel. 0761/208-3570) unverzüglich zu benachrichtigen.

Auch ist die Archäologische Denkmalpflege hinzu zu ziehen, wenn Bildstöcke, Wegkreuze, alte Grenzsteine

oder ähnliches von den Baumaßnahmen betroffen sein sollten.
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BÜROGFRÖRERl
3. Vermessungs- und Grenzzeichen

Vermessungs- und Grenzzeichen sind für die Dauer der Bauausführung zu schützen und soweit erforderlich,

unter den notwendigen Schutzvorkehrungen zugänglich zu halten. Die Sicherung gefährdeter Vermessungs-

zeichen ist vor Beginn beim Vermessungsamt zu beantragen.

4. Geologie

Hinsichtlich Baugrundaufbau, Bodenkennwerten, Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizonts, Baugru-

bensicherung, Grundwasser etc. wird eine ingenieurgeologische Beratung durch ein privates Ingenieurbüro

empfohlen.

5. Grundwasserschutz

Das Eindringen von wassergefährdenden Stoffen in das Erdreich ist zu verhindern.

Zum Schutz des Grundwassers vor wassergefährdenden Stoffen - auch im Zuge von Bauarbeiten - sind au-

ßerdem die erforderlichen Schutzvorkehrungen gegen eine Verunreinigung bzw. nachteilige Veränderung

seiner Eigenschaften zu treffen. Ggf. sind die Regelungen der VAwS zum Umgang mit bzw. zur Lagerung

von wassergefährdenden Stoffen zu beachten.

6. Dränung

Falls bei der Erschließung und Bebauung des Gebietes Dränungen, Frischwasserleitungen oder Grund- bzw.

Quellwasseraustritte angeschnitten werden, ist deren Vorflut zu sichern. Ein Anschluss an die öffentliche Ka-

nalisation darf jedoch nicht erfolgen, da dies die Sammelkläranlage mengenmäßig unnötig belasten und de-

ren Reinigungsleistung verringern würde. Grund- und Quellwasseraustritte sind dem Landratsamt Freuden-

Stadt als untere Wasserbehörde unverzüglich anzuzeigen.

Fassungen im Verfahren:

Fassung vom 12.03.201 9 für die Sitzung am 09.04. 2019

Bearbeiter:

Laura Digiser

lBÜROGFRÖRER

Det+enseer Str. 23

721 86 Empfingen
07485/9769-0

info@buero-gfroerer. de

Es wird bestätigt, dass der Inhalt mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des Gemeinderats über-
einstimmt.

, £.mp^~.,

Ausgefertigt Gemeinde Empfingen, den .. /!. ®.t.. (^.T'. 2.äl^|^^ ^

Ferdinand Truffner (Bürgermeister)
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